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Uebertrag 2145

©enietruppen 222 \
Befpannte SlrtiUerie 991

Bofttionö.Strtiüerie 2191 Bunteöauöjug u.

Barf.SirtiUerie 139? Referoe, fantonat

Barftrain 271/ atö Elite
betrach©ragoner 364 \ tet.
Sd)ücen 1082

Snfanterie 6993

Sd)üfeen 753 j fattton. Referoe;

Snfanterie 7525J eitg. gantwefer.

©enietruppen 120 \
Befpannte SlrtiUerie 823

Bofttionö-Strtiüerie 3 J

Barf*SlrtiUcrie 56 f Kantonale gant*
Barftratn 16[ wehr.
©ragoner 168|
Schüben 1

Snfanterie 10 j
Refruten, eingeteilt in

tic Elite 3014

Rid)t cingethcilte Rcfru*
ten 5819

Sotal 30734
wooon jetoefe 127 Wann abjujiehen/ tic in tiefem
Etat jweimal ftgurircn/ bleiben tafeer

30607 Wann.
Unter ten aefet Slrrontiffementö feat gaufanne

mit 4560 Wann tie ftärffte militärifefee Beoölferung.

Racfe ter eitg. Sfata feat SBaatt in Sluö»

jug unt Referoe ju fteUen 8741, ta eö aber in
SBirfticfefeit 10281 Wann organiftrt hat, fo jählt
cö niefet weniger atö 1540 Ucberjähtige. Sluffai-
tent ift eö tagegen, taft juweiten Klagen über

infompleten Stant waatttäntifefeer Kompagnien
tc. in eitg. Kurfen taut werten; ebenfo erfefeeint
unö ter Stab ter Slrrontiffementö mit 1889 Wann
enorm ftarf; mai lie Cantonale Referoe oter eitg.
gantwehr anbetrifft/ fo ift tiefelbe naefe ten Be*
richten ter eitg. Snfpeftorö mufterhaft eguipirt
unt armirt unt größtentheitö auefe fehr manöprir-
fähig.

<3cf>n>et$+

©er BunbeSratfe feat ftch in ben legten SBocben mefer*

faefe mit militärifefeen gragen befefeäftigt, tbeilö in gotge
Pon Borfcblagen bei eibg. WilitärbepartementS, tpeili
in golge Pon Anregungen, welcfee in ben legten Bunbeö*
Perfammlungen gefefeefeen ftnb. 3u tiefen jäfelen wir bie

SBteberaufnafeme berBeftelbungSfrage. ©erBunbeSratl)
feat bie Borfcfeläge beò Departements, baö mit ber Bor-
6eratfeung biefer grage betraut war, im Altgemeinen an*

genommen, ofene jeboefe in ©etatls etnjutreten; auefe follen

ber BunbeSPerfammtung nur allgemein ledente
©runbfafce borgefefetagen werben, ntefet aber Beftimmun*
gen, bei beren Beratbung berunglttdlicfeeScfeneiberfrieg
Pon Reuem entbrennen fonnte. ©runbfâglicfe feat man

ficfe geeinigt für Befeitigung bei ©cfewatbenfcfewanjeS
unb (S'rfag beöfelben burefe einen jireireifeigen, bequem

gefefenittenen bttnfetbtaucn ©affenrod, ber ben Seib be*

beät, fernere jwei Baar blaugrauett ^»ofen, bai eine

Baar »on Such, bai anbere »on vÇalbtucb, Jîamafcfeen

jum Ueberfnöpfen Pon gleicher garbe, leiefete £alêbinbe
juin Umfchlingen ; bte Aermelwefie bleibt fafultatip,
barf aber jebenfaüö niefet Pon Zud) fein, fonbern fott
aie (SorPeeniefte getragen werben; ber Äaput bleibt
gleiefe. ©aö fonifefee Jtäppi »vtrb für alle QGBaffen burch
eine einfache gelbmüge erfegt mit ber Batailtonênummer
unb ber Jlantonëfofarbe. ©ie ©pauletten ber Offtjiere
follen auf gletefee SBeife »tue bei ben itommìffartatS* unb

©anitätöofftjieren erfegt »»erben. Ob fürbiefombattan*
ten Offtjiere eine ©efeärpe, um ben Seib getragen, ali
©ienftjeicfeen hinjutritt, ift nod) niefet beftimmt. ©aS

Seberjeug ber Snfanterie fott burefe ben fefewarjen Seib*

gurt mit öerfefetebbarer 9*atrontafct)e unb Bajonnet-
fefeeibe, linfa getragen, erfegt werben. £>ie infanterie*
Offtjiere follen ben ©äbel fünftig am (Seinturon um ben

Sei6 tragen; hoffentlich wirb auefe bie unpraftifefee Se=

berfefeeibe bureb bie ©taljlfcfeeibe erfegt, ©o Viel im

Allgemeinen. öBir enthalten uno Porerft eineö nafeeren Ux*

tfeeilö, btö bte ©aefee ganj ber Oeffentlicfefeit übergeben

»»nrb; im Allgemeinen erfcfeeinen une bte Borfcfeläge
praftifcb unb ben neueften (Erfahrungen entfpredjenb.
.SBir geftehen jwar offen, baft, wenn bte grage unö jur
(Sntfcfeeibung übergeben würbe, wir unö mit bem Äaput
unb einer gut gefefenittenen Aermetivefte begnügten,

©oep barüber fpâter mefer!

£er bunbeöratfe feat ferner in Q9eratfeung gejogen ein

Reglement über Sßefud) auölänbifcfeer Wilitäranfklten
burefe fefeweij. Offtjiere; el wirb barin ber ©runbfag auf«

geftetlt, ber Bunbeöratfe fönne jeiueilett bei Beginn beö

Saferes Offtjiere beö eibg. ©tabeö bejeicpnen, welcfee im

gletd;en Safere gewiffe auölänbtfcfee Wilitaranftatten ober

Sruppenübungen ju befuefeen unb barüber ju beriefeten

hätten; ebenfo werben bte bafür üblichen (Sntfcfeâbigun-

gen feftgefegt unb etibücf) ber Wobuö bejeiefenet, ber für
ben Brimttö biefer ©enbungen anjutrenben fei; ferner

liegt eine Berorbnung beim Bunbeörath über Oteorgani*

fation ber Snfdnterietnftruftorenfcfeule; biefe ©cfeule foli
fünftig in brei Sfeeile gerfallen : a) eine ©cfeule, »on 4

Socfeen wenigftenö, für Afptranten auf 3nfiruftoren-
ftellett unb angefeenbe Snftruftoren ; b) in einen SBieber-

bolungöfurö »on 3 üBocfeen wenigftenö für bereitö

ausgebildete 3t»ftruftoren, unb c) in einem gortbilbungS*
furo für bieOberinftruftoren »on etwa 14 Sagen, a unb

b folten jäferlicfe abgehalten u»»b jwar gleicfejeitig, aber

im Unterricfet natürlich getrennt, ©ie legte ©cfeule

würbe bagegen nur alte jwei btö brei 3afere ftattftnben

unb foUte namentlich baju bienen, bie Oberinftruftoren
ber Snfanterie jur (Srtfeeilung eineö jwedntäßigen

Unterrichts unb jur richtigen Seitung beffetben mefer unb

mefer ju befähigen.
(Snblicp befefeäftigt ficfe ber Bunbeöratfe gegemvärtig

mit ber Borberatfeung eineö BunbeSgefegeö, baö ben Un*
terriefet ber OfftjierSafpiranten ber 3nfanterie jentraliji*
ren wilt, in bem ©itine, ba§ cine eibg. ®d;ule unter

Seitung beö eibg. Oberinftruftorö ber 3nfanterie ju biefem

3"*ede eingerichtet würbe, unb baß eö ben .Kantonen

fretftünbe, ifere Afpiranten jur Auöbilbung in biefelbe

Uebertrag 2145

Genietruppen 222^
Bespannte Artillerie 991

Posmons.Artillerie 219^ BundeSauSzug u.

Park.Artillerie 139l Referve, kantonal

Parktrain 271/ als Elite betrach-

Dragoner 364'
^
tet.

Schützen 1082

Infanterie 6993

Schützen 753/ kanton. Referve;

Infanterie 7525s eidg. Landwehr.

Genietruppen 120^

Bespannte Artillerie 823

Positions-Artillerie 3i

Park-Artillerie 56! Kantonale
LandParktratn 16, wehr.
Dragoner 168^

Schützen 1

Infanterie 10

Rekruten, eingetheilt in
die Elite 3014

Nicht eingetheilte Rekru-
ten 5819

Total 30734
wovon jedoch 127 Mann abzuziehen, die in diesem

Etat zweimal figurircn, bleiben daher
30607 Mann.

Unter den acht Arrondissements hat Lausanne
mit 4560 Mann die stärkste militärische Bevölkerung.

Nach der eidg. Skala hat Waadt in AuS.

zug und Reserve zu stellen 8741, da eS aber in
Wirklichkeit 10281 Mann organisirt hat, so zählt
es nicht weniger alS 1540 Ueberzählige. Auffal-
lend ist eS dagegen, daß zuweilen Klagen ül'er
inkomplett« Stand waadtländifcher Kompagnien
lc. in eidg. Kursen laut werden; ebenso erscheint
uns der Stab der Arrondissements mit 1889 Mann
enorm stark; waö die kantonale Reserve oder eidg.
Landwehr anbetrifft, so ist dieselbe nach den
Berichten der eidg. Inspektors musterhaft equipirt
und armirt und großtentheilS auch fehr manövrir-
fähig.

Schweiz.

Der Bundesrath hat sich in den letzten Wochen mehrfach

mit militärischen Fragen beschäftigt, theils in Folge
Von Vorschlägen des eidg. Militärdepartements, theils
in Folge von Anregungen, welche in den letzten
Bundesversammlungen geschehen sind. Zu diesen zählen wir die

Wiederaufnahme der Bekleidungsfrage. Der Bundesrath
hat die Vorschläge des Departements, das mit der

Vorberathung dieser Frage betraut war, im Allgemeinen
angenommen, ohne jedoch in Details einzutreten; auch sollen

der Bundesversammlung nur allgemein leitende

Grundsätze vorgeschlagen werden, nicht aber Bestimmungen,

bei deren Berathung der unglückliche Schneiderkrieg
Von Neuem entbrennen könnte. Grundsätzlich hat man
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sich geeinigt für Beseitigung des Schwalbenschwanzes
und Ersatz desselben durch einen zweireihigen, bequem

geschnittenen dunkelblauen Waffenrock, der den Leib
bedeckt, ferners zwei Paar blaugrauen Hosen, das eine

Paar von Tuch, das andere von Halbtuch, Kamaschen

zum Ueberknöpfen Von gleicher Farbe, leichte Halsbinde
zum Umschlingen; die Aermelweste bleibt fakultativ,
darf aber jedenfalls nicht Von Tuch sein, sondern soll
als Corveeweste getragen werden; der Kaput bleibt
gleich. Das konische Käppi wird fur alle Waffen durch
eine einfache Feldmütze ersetzt mit der Bataillonsnummer
und der Kantonskokarde. Die Epauletten der Ofstziere
sollen auf gleiche Weise wie bei den Kommissariats- und

Sanitätsoffizieren ersetzt werden. Ob sürdie kombattan-
ten Ofstziere eine Schärpe, um den Leib getragen, als

Dienstzeichen hinzutritt, ist uoch nicht bestimmt. Das
Ledcrzeug der Infanterie soll durch den schwarzen Leibgurt

mit verschiebbarer Patrontasche und Bajonnet-
schkide. llnks getragen, ersetzt werden. Die Infanterie-
Offiziere sollen den Säbel künftig am Ceinturon um den

Leib tragen; hoffentlich wird auch die unpraktische
Lederscheide durch die Stahlscheide ersetzt. So viel im
Allgemeinen. Wir enthalten uns Vorerst eines näheren
Urtheils, bis die Sache ganz der Oeffentlichkeit übergeben

wird; im Allgemeinen erscheinen uns die Vorschläge
praktisch und den neuesten Erfahrungen entsprechend.

Wir gestehen zwar offen, daß, wenn die Frage uns zur
Entscheidung übergeben würde, wir uns mit dem Kaput
und einer gut geschnittenen Aermelweste begnügten.

Doch darüber später mehr!
Ter Bundesrath hat ferner in Berathung gezogen ein

Reglement über Besuch ausländischer Militäranstalten
durch schweiz. Offiziere; es wird darin der Grundsatz
aufgestellt, der Bundesrath könne jeweilen bei Beginn des

Jahres Offiziere des eidg. Stabes bezeichnen, welche im
gleichen Jahre gewisse ausländische Militäranstalten oder

Truppenübungen zu besuchen und darüber zu berichten

hätten; ebenso werden die dafür üblichen Entschädigungen

festgesetzt und endlich der Modus bezeichuet, der für
den Primus dieser Sendungen anzuwenden sei; ferner

liegt eine Verordnung beim Bundesrath über Reorganisation

der Jnfänterieinstruktorenschule; diese Schule soll

künftig in drei Theile zerfallen: a) eine Schule, von 4

Wochen wenigstens, für Aspiranten auf Jnstruktoren-

stellen und angehende Jnstruktoren ; b) iu einen

Wiederholungskurs von 3 Wochen wenigstens für bereits

ausgebildete Jnstruktoreu, und 0) in einem Fortbildungskurs

für dieOberinstruktoren Von etwa 14 Tagen, s und

b sollen jährlich abgehalten und zwar gleichzeitig, aber

im Unterricht natürlich getrennt. Die letzte Schule
würde dagegen nur alle zwei bis drei Jahre stattfinden

und sollte namentlich dazu dienen, die Oberinstruktoren
der Infanterie zur Ertheilung eines zweckmäßigen

Unterrichts und zur richtigen Leitung desselben mehr und

mehr zu befähigen.

Endlich beschäftigt sich der Bundesrath gegenwärtig

mit der Vorberathung eines Bundesgesetzes, das den

Unterricht der Offiziersaspiranten der Infanterie zentralist-

ren will, in dem Sinne, daß eine eidg. Schule unter

Leitung des eidg. Oberinstruktors der Infanterie zu diesem

Zwecke eingerichtet würde, uud daß es den Kantonen

freistünde, ihre Aspiranten zur Ausbildung in dieselbe
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ju fenben. Sue Jtoftcn ber ©cfeule würbe ter Bunb
übernehmen : nacfe ter ©eblupprüfung »würben ben Afpiran*
ten Sefäbigungöjeugntffe atiögeftellt werben, ofene wetefee

niefet geftattet ift, fte ju brepetiren. ©iejenigen Cantone,

beren Afpiranten in biefem 3nftitut auögebiltet
»werben, »erpfliefeteten ftefe gegenüberberfêibgenoffenfcfeaft,

feine Snbiöibuen ju Offtjieren im Auöjug ju brepetiren,

»uelcfee »tiefet ten Unterricht genoffen unb baö genannte

gähigfeitöjeugnift ficfe enrorben feaben. Kantone, wetefee

ifere Afpiranten niept in bte eibg. ©cfeule fenben, ftnb

gehalten, Pon fid) auö für ben nötfeigen Unterriefet ju
forgett, ofene jeboefe auf eine (Sntfcfeäbigung »on ©eiten

Per (Sib gen offen fefe a ft Anfprucfe maefeen ju fönnen. SBir

glauben, ba§ tie (Stnricfeiung namentlicfe ten Heineren

Äantonen willfontnten fein bürfte, wetefee biöfeer burd)
•materielle unb intelteftuelle Beibâltntffe gefeintert »va=

ren, iferen Offtjieröafpiranten einen Unterriefet über*

feaupt, gefcfeiüeige einen genügenben ju ertfeeilen.

îïBir fügen feier noefe bei, baß baö Wilitärbeparteriient
ficfe fcfeon feit längerer 3eit mit ber grage einer 9teor*

ganifation beö ©eneratftabö befefeäftigt unt baß momentan

ein ©efegeöentwurf in 93eratfeung liegt, in welcfeem

namentlich ber ©runbfag einer Srettnung beö ©eneral*

fiabe unb ber Abjutanten auögefprocfeen ift. SBir bemerfen

tieft bem 3ütcfeer Jtorrefponbenten ber Baöler Dìacfe-

riefeten, ber bie SBelt aufmerffam macfet auf bie ÜJieform»

»orfcfeläge über unfern ©eneralftab in ter 91. 3. 3-, ali
ob man nun enblicfe barin ben lang permißten ©teinber
SBeifen ftnben fönne. SBir feaben in erfter Sinie »orben
Salenten unb .ben Äenntniffen beö <§errn3B. rüftow —
benn baft biefer ber Berfaffer jener Artifet iff, fefeeint
ein öffentliches ©efeeimniß ju fein — alle Achtung unt
feaben biefe Acfetung jmueilen auögefprocfeen; »vaö aber

feine 3been über eine Oteorganifation teö eitg. ©eneratftabö

anbetrifft, fo ftefeen »vir nid;t an, offen ju beten-

nett, taß wir tamit niefet turefeauö einöerftanben ftnt;
wir werben ausführlich tiefelben befpreeben unb ba, wo
fie unö unriefetig mit ttngeredjtfertigt erfdjeinen, ju
widerlegen fuefeen; wir bebauern aber jefet fcfeon, baß SB.

Diüfto»»?, »vie legtfein eine wohlwoUenbe Oìecenfton ber
©armftäbter Wilttärjeitttng bei einer anbern ©etegenfeeit

»on ifem gefagt, „feier eben fo wenig feine fettene Ar*
beitöfraft, feine (Sinficfet, feinen ©eift, alö fein
fcfenellfertigeS allju f elbftjufriebeneS Ur*
tfeeil »er läng net." SBir fagen biefeö ofene irgent
»relcfee Bitterfeit, fonbern im Sntereffe ber ©aefee. *2Ber

fo befäfeigt ift, riefettg ju urtfeeilen, wie 9h'ifiow, muft
boppelt »orfiefetig gegen Uebereilungen in biefer Bejie*
feting fein unb als eine Uebereitung muffen wir leiber
einen guten Sfeeil fetner betreffenben Arbeit bejeiefenen.
SBir »verben bieß ju betreifen fuefeen.

SSttd&e-r 13fttjeifjem

^reöben — 9t. Äunfcc'S SSerfagebucfafeatiMung.

Smpfefelenötrertfee militärifefee ©d)riften:
Naumann, iernfeart »on1 £auptm. im 4. fäcfefifd;en

3nfant.-Bat., $>et ftellivaeb* kommanbant.
(Sine Anleitung für bie Ausübung beö gelbiuacfebien*

fteS, fowie für bie oabei »orfommenbe 33efegung unb

Bertfeeibigung »on Oertlichfeiten. dritte üermeferte

Auflage. Wit 1 £oljfcfenttt. 8°. (X. u. 452 ©.)
1857. feroch. 1 itfetr. 10 Rgr.

S£)te 5dnifcnt feer baiatitene, ifere AuS*

bilbung unb Berwenbung. 3»reite »erbefferte unb

»ernteferte Auftage. 8°. (XI u. 136 ©.) 1858.

broefe. 16Rgr.
<$cr <&>ici)eibeit*bienft im SSJiarfche,

bearbeitet unb burch friegögefcfeicfetlicfee Beifpiele
erläutert. 8°. (XXIII u. 716 @.) 1857. broefe.

2 Sfelr. 15 Rgr.
î©iê militärifefee 93ere&tfantfeit, barge-

ftetlt in Erörterung unt Beifpiet. 8°. (XIV u. 192

©.) 1859. broefe. 20 9?gr.

tffearrae, Oberfttieutenant, ©efefeiefete be* #el&$u=

geo oon 1815. SäSaterloo. Autorifirte beutfefee

Auögabe mit 5 Blänen unt Äarten. 8°. (VIII unb

543 ©.) 1858. broefe. 2 Sfelr.

Schon, «f., Hauptmann in der Königl. Sachs.

Leib-Infant.-Brigade, Ritter des Kaiserl. Brasil.
Rosenordens. Geschichte der Handfeuerwaffen.

Eine Darstellung des Entwicklungs¬

ganges der Handfeuerwaffen von ihrem
Entstehen bis auf die Neuzeit. Mit 32 erläuternden

Tafeln. 4. (X u. 182 S.) 1858. cart.
6 Thlr.

Sn» Berlage »on gr. Biemeg unb ©ofen in
$3 raun fefe w e tg ift erfefetenen:

fut ^anitâtêfolbaten
»on

Dr. ©. g. SBacmeifter,
Äöntgt. £anno»erfcbem ©eneralftabôarjte a. SX,

bitter te.

mit 58 in ben Zeit eingebrudten ^oljfcfenitten.
8. gein Belinpap. geb. BretS 12 ®gr.

3n <£. Amberger'S Bucfefeanblung in Bafel ifl ju
feaben :

tötete te /eltytt-p um 1815.

SSatctloo*
Bon

.Cherftftentenant Gfearraê.
Autorifirte beutfefee Ausgabe mit 5 planen unb

Satten.
Breiö 8 granfen.
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zu senden. Die Kosten der Schule würde der Bund
übernehme,, : nach der Schlußprüfung würden den Aspiranten

Befähiguiigszeugnifse ausgestellt werden, ohne welche

nicht gestattet ist, sie zu brevetiren. Diejenigen Kantone,

deren Aspiranten in diesem Institut ausgebildet

werden, verpflichteten sich gegenüber derEidgenossenschaft,
keine Individuen zu Offizieren im Auszug zu brevetiren,

welche nicht den Unterricht genossen und das genannte

Fähigkeitszeugniß sich erworben haben. Kantone, welche

ihre Aspiranten nicht in die eidg. Schule senden, sind

gehalten, von sich aus für den nöthigen Unterricht zu

sorgen, ohne jedoch auf eine Entschädigung Von Seiten

der Eidgenossenschaft Anspruch machen zu können. Wir
glauben, daß die Einrichtung namentlich den kleineren

Kantonen willkommen sein dürfte, welche bisher durch

-materielle und intellektuelle Verhältnisse gehindert

waren, ihren Offiziersaspiranten einen Unterricht
überhaupt, geschweige einen genügenden zu ertheilen.

Wir fügen hier noch bei, daß das Militcirdepartement
sich schon seit längerer Zeit mit der Frage einer

Reorganisation des Generalstabs beschäftigt und daß momentan

ein Gefetzesentwurf in Berathung liegt, in welchem

namentlich der Grundsatz einer Trennung des General-
irabs und der Adjutanten ausgesprochen ist. Wir bemerken

dieß dem Zürcher Korrespondenten der Basler
Nachrichten, der die Welt aufmerksam macht auf die Reform-

Vorschläge übcr unsern Generalstab in der N. Z, Z., als
ob man nun endlich darin den lang vermißten Stein der
Weisen finden könne. Wir haben in erster Linie Vörden
Talenten uud den Kenntnissen des Herrn W. Rüstow —
denn daß dieser der Verfasser jener Artikel ist, scheint
ein öffentliches Geheimniß zu sein — alle Achtung und
haben diese Achtung zuweilen ausgesprochen; was aber

seine Ideen über eine Reorganisation des eidg. Generalstabs

anbetrifft, so stehen wir nicht an, offen zu beken-

neu, daß wir damit nicht durchaus einverstanden sind;
wir werden ausführlich dieselben besprechen und da, wo
sie uns unrichtig und ungerechtfertigt erscheinen, zu
widerlege» suchen; wir bedauern aber jetzt schon, daß W.
Rüstow, wie letzthin eine wohlwollende Recension der
Darmstädler Militärzeitung bei einer andern Gelegenheit
Von ihm gesagt, „hier eben so wenig seine seltene

Arbeitskraft, seine Einsicht, seinen Geist, als sein
schnellfertiges, allzu selbstzufriedenes
Urtheil ver laug ne t." Wir sagen dieses ohne irgend
welche Bitterkeit, sondern im Interesse der Sache. *Wer
so befähigt ist, richtig zu urtheilen, wie Rüstow, muß

doppelt vorsichtig gegen Uebereilungen in dieser Beziehung

sein und als eine Uebereilung müssen wir leider
einen guten Theil seiner betreffenden Arbeit bezeichnen.

Wir werden dieß zu beweisen suchen.

Bücher - Anzeigen.

Dresden — N Kuntze's Verlagsbuchhandlung.

Empfehlenswerthe militärische Schriften:
Saumann, Bernhard von, Hauptm. im 4. sächsischen

Infant-Bat Der Feldwach-Commandant.
Eine Anleitung für die Ausübung des Feldwachdien-

ftes, sowie für die dabei vorkommende Besetzung und

Vertheidigung Von Oertlichkeiten. Dritte vermehrte

Auflage. Mit 1 Holzschnitt. 8«. (X. u. 452 S.)
1857. broch. 1 Thlr. 10 Ngr.

Die Schützen der Infanterie, ihre
Ausbildung und Verwendung. Zweite verbesserte und

vermehrte Auflage. 8«. (XI u. 136 S.) 1858.

broch. 16 Ngr.
Der Sicherheitsdienst im Marsche,

bearbeitet und durch kriegsgeschichtliche Beispiele
erläutert. 8«. (XXIll u. 716 S.) 1857. broch

2 Thlr. 15 Ngr.
Die militärische Beredtsamkeit, dargestellt

in Erörterung unv Beispiel. 8«. (XIV u. 192

S.) 1859. broch. 20 Ngr

Charras, Oberstlieutenant, Geschichte des Feldzu-
ges von Waterloo. Autorisirte deutsche

Ausgabe mit 5 Planen und Karten. 8«. (VIII und

543 S.) 1858. broch. 2 Thlr

MeKV», ^ss, Hauptmann in àer XöniZl. 8äoKs

I^eib-Infaut.-LrÌS»cle, Ritter àes Kaiser!. Lrasil
Kosenoràens. ««seklekte Ser H»»ckLeuer-
HvsLle». Line DsrstellunA àes LntvvieKelunAS-

AaiiSös àsr llanàksuerwsiien von ikrem Lut-
stellen dis auk àie Neuheit. Hlit 32 erläutern-
àen lateln. (X u. 182 8.) 1858. «art.

6 VKIr.

Im Verlage von Fr. Vieweg und Sohn in
Braunschweig ist erschienen:

Handbuch

für Sanitätssoldaten
von

vr. G. F. Bacmeister,
Königl. Hannoverschem Generalstabsarzte a. D.,

Ritter ic.

Mit 58 in den Tert eingedruckten Holzschnitten.
8. Fein Velinpap. geh. Preis 12 Ggr.

Jn H. Amberger's Buchhandlung in Basel ist zu

haben:

Geschichte des /eldznges von M5.
Waterloo.

Von

Oberstlieutenant Charras.
Autorisirte deutsche Ausgabe mit 3 Plänen und

Karten.
Preis 8 Franken.
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